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Begleitprozess

Was wird 
ermöglicht?

1. Registrierung des Investitionsvorhabens im RUPI.

2. Ausstellung der Registrierungsbescheinigung 
durch das Wirtschaftsministerium.

3. Einleitung des Regulierungsverfahrens für die 
Investitionsansiedlung durch das Unternehmen.

4. Ansiedlung der Investition.

5. Abschluss der Begleitung.

3.1 Begleitung durch das Wirtschaftsministerium

Verzögerungsmeldungen

Follow-Up mit Bundesbehörden
Verfahrensabschluss

Vereinbarung zur Veröffentlichung der allgemeinen Bestimmungen für den Betrieb des Einheitlichen Registers für Investitionsvorhaben | DOF 30/09/224 (dof.gob.mx)

Begleitung durch RUPI:

Garantiert die Beachtung der 
festgelegten Fristen, ohne dass dies eine 
Verringerung bei den Anforderungen 
oder bei der Findung einer vorteilhaften 
Lösung des Verfahrens bedeutet.

Keine zusätzlichen Verpflichtungen für 
Investor:innen.

Kostenloses elektronisches System zur Erleichterung der Verwaltung von Investitionen 
in Mexiko.

Für Investitionsvorhaben, die 
mindestens 100 Mio. USD oder den 
Gegenwert in Landeswährung betragen. 

Das Wirtschaftsministerium 
unterstützt und begleitet den 
Prozess der Investitionsansiedlung. 

Rechtssicherheit für Investor:innen in Bezug auf die Zeit, die 
für den Verfahrensabschluss bei der Ansiedlung registrierter 
Investitionsvorhaben benötigt wird.

https://www.economia.gob.mx/vui-rupi/

Kontaktieren Sie uns unter: 
contacto.vui@economia.gob.mx
Tel.: 55 5729 9100  Durchwahl: 33408

Staatssekretariat für Außenhandel
Abteilung für Globale Wirtschaftsaufklärung 

Generaldirektion für Auslandsinvestitionen


